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Das St.Galler Zentrum fir Rehabilitations-
planung

Am 8.Juli 1976 wurde in St.Gallen unter dem Namen «Zen-
trum fiir Rehabilitationsplanung» ein Verein ins Leben geru-
fen, der eine wesentliche Liicke im bisherigen Strafsystem aus-
zufiillen und damit einen Beitrag zu einer wirksameren Krimi-
nalitatsbekampfung zu leisten versucht. Das Besondere diirfte
zudem darin liegen, dass sich mit dem Instrument der Rehabili-
tationsplanung neue Méglichkeiten der Riickfallsverhiitung in
die bestehende Rechtsordnung einfligen lassen, ohne dass auch
nur die geringste Anderung der gesetzlichen Regelung vorge-
nommen werden muss.

Ein Modellversuch
Da weder in der Schweiz noch im Ausland kaum etwas in der
vom Verein anvisierten Richtung unternommen wurde, kommt
seiner Zielsetzung und dem zur Verwirklichung eingeschlage-
nen Verfahren wohl Modellcharakter zu. Erfreulicherweise
sind die bisher in Angriff genommenen Testfille bis jetzt im
grossen ganzen so verlaufen, dass man schon heute die Erfolgs-
aussichten als ausgesprochen giinstig beurteilen darf. Ermuti-
gend ist vor allem auch die Tatsache, dass die Idee eines Re-
habilitationsplanungszentrums bereits in den ersten Stadien der
Projektierung, mit der im Februar dieses Jahres begonnen
wurde, bei Richtern, Staatsanwilten, Untersuchungsrichtern,
Schutzaufsichtsbeamten, Anwilten und Wissenschaftlern
spontane Zustimmung fand. Vor allem ist alt Staatsanwalt
Dr.Max Rohner zu erwédhnen, der mit seiner grossen Erfah-
rung sehr zur Weiterentwicklung des Planes beitragen konnte.
Seinem Beispiel folgend, erkléirten sich im weitern folgende
Personlichkeiten bereit, im Vorstand, der entsprechend den
besonderen Vereinsbediirfnissen zusammengestellt wurde,
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der Bezirksgerichtskommission St.Gallen, Hubert Bruggmann,
Kantonalbankverwalter, Wil, Pfarrer Dr. Alfred Jager, Studen-
tenseelsorger, St.Gallen, Dr. med. Daniel Kirchgraber, Psych-
iater, St.Gallen, Nationalrat Dr.Christian Merz, Rechtsan-
walt und Jugendanwalt, Heiden/Herisau, Bezirksammann Ja-
kob Oberholzer, Obmann der st.gallischen Bezirksammanner-
vereinigung, Gossau, Alex Sailer, Bezirkssekretar der Pro Ju-
ventute, St.Gallen, sowie Frau Kantonsridtin Verena Zollinger,
Sozialarbeiterin, St.Gallen, N.N. als Vertreter der Schweizeri-
schen Caritas, Luzern. Das Prasidium iibernahm der Schrei-
bende, wihrend Herr Dr. Rohner sich fiir das Amt des Vizepra-
sidenten zur Verfiigung stellte.

Fiir das Vereinssekretariat haben die Statuten die Arbeits-
gruppe fiir Strafreform an der Hochschule St.Gallen, die an der
Ausarbeitung des Projekts massgeblich beteiligt war, vorge-
sehen. Die Arbeitsgruppe, die in den ersten 7 Jahren ihres Be-
stehens ein rechtlich formloses Gebilde war, hat seit Jahresan-
fang einen eigenen Rechtstrager in der Gestalt der neu errich-
teten «Stiftung fiir internationale Strafreform». Dem Stiftungs-
rat gehoren an: Frau lic. jur. Silvia Gerlach, Rechtsanwaltin,
St.Gallen, und die Herren Dr. jur. Peter Aebersold, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des Strafrechtlichen Instituts der Uni-
versitdat Basel, Dr. jur. Giinter Hagen, Rechtsanwalt, Dornbirn,
Prof. Dr. sc. techn. Erich Soom, Hochschule St.Gallen, Dr. oec.
Alexander Stoffel, Arbon/St.Gallen, sowie der Schreibende.
Der Arbeitsgruppe féllt vor allem die Aufgabe zu, fiir die Aus-
arbeitung und Verwirklichung der einzelnen Rehabilitations-
planungen besorgt zu sein.

Ziel: mehr bedingte Verurteilungen und friihzeitige
Entlassungen

Mit diesen Rehabilitationsplanungen hat es folgende Be-
wandtnis: In Zusammenarbeit mit den zustandigen staatlichen
Organen und allenfalls auch mit dem Verteidiger werden vom
Zentrum fiir gewisse Kategorien von Straftdtern individuelle
Rehabilitationsplidne erstellt. Diese sollen einerseits den Ge-
richten bzw. den Vollzugsbehorden die Entscheidung erleich-
tern, wenn es sich in Grenzfillen um die Frage handelt, ob dem
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Delinquenten die Rechtswohltat der bedingten Verurteilung
oder der vorzeitigen bedingten Entlassung (die unter gewissen
Voraussetzungen nach Verbiissung von zwei Dritteln der Strafe
moglich ist) gewihrt werden kann. Es geht also zunichst um
eine vermehrte Ausniitzung der gesetzlich zuldssigen Moglich-
keiten der bedingten Verurteilung und der bedingten Entlas-
sung.Diese Institutionen haben sich sowohl in der Schweiz wie
im Ausland nicht nur in kriminalpolitischer, sondern auch in
okonomischer Hinsicht ausserordentlich bewihrt, namentlich
wenn man bedenkt, dass in der Schweiz schon seit vielen Jahren
rund zwei Drittel aller Freiheitsstrafen bedingt ausgesprochen
werden und von diesen vielen bedingt Verurteilten in der Regel
mehr als 80% die ihnen auferlegte Probezeit ohne Riickfall be-
stehen. Demgegeniiber ist die Riickfalldelinquenz bei den un-
bedingt zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Rechtsbrechern
bedenklich gross (70-80% ), wobei vor allem die erschreckend
hohen Zahlen der mehrfach Riickfilligen besonders ins Ge-
wicht fallen. Die Idee der Rehabilitationsplanung zielt also ei-
nerseits darauf ab, vor allem den stiarker riickfallgefahrdeten
Delinquenten (soweit sie nicht als gemeingefahrlich betrachtet
werden miissen, was nur fiir eine relativ kleine Zahl zutrifft)
den Genuss der bedingten Verurteilung oder der bedingten
Entlassung zu verschaffen, was kriminalpolitisch von grosster
Bedeutung ist. Denn die Rehabilitationsplanung soll es ander-
seits den bedingt Verurteilten und den bedingt Entlassenen
auch erleichtern, die Probezeit ohne Zwischenfall zu uiberste-
hen und auch nachher moglichst nicht mehr straffillig zu wer-
den. Diese Chancen konnen iiberdies noch verbessert werden,
wenn die Gerichte und Vollzugsbehorden sich durch die ihnen
vorgelegten Rehabilitationsplane dazu inspirieren lassen, den
Delinquenten gezieltere und damit auch wirksamere Weisun-
gen fiir ihr Verhalten in der Probezeit zu erteilen. Das Versagen
in dieser Zeitspanne, die bis zu 5 Jahre dauern kann, hingt
nicht selten auch damit zusammen, dass bei der bedingten Ver-
urteilung oder der bedingten Entlassung die Weisungen man-
gels geniigender Informationen zu schablonenhaft formuliert,
mit anderen Worten: zuwenig auf die besondere Situation des
91 konkreten Falls abgestimmt werden.




Demgegeniiber gehort es mit zur Rehabilitationsplanung,
dass den personlichen Verhiltnissen des Téters, wozu allenfalls
auch die Beziehungen zu seiner Familie gehoren, weit grossere
Aufmerksamkeit geschenkt wird, als dies den Untersuchungs-
richtern, den Anklagevertretern und den Gerichten moglich ist.
Vor allem sucht sie auch die positiven Ansitze und die fiir den
Betreffenden in Frage kommenden personlichen Entwick-
lungsmoglichkeiten aufzudecken und ins Spiel zu bringen, wel-
chem Moment in der Riickfallsbekampfung wohl eine beson-
ders grosse Bedeutung beizumessen ist.

Versohnung zwischen Opfer, Gesellschaft und Titer

Was nun den Inhalt der einzelnen Rehabilitationsplane an-
belangt, so geht es vor allem darum, ein gegenseitiges Geben
und Nehmen zu vereinbaren mit dem Ziel, eine Versohnung
zwischen dem Tiéter einerseits und der Gesellschaft sowie dem
allfalligen Opfer anderseits herbeizufiihren. Der Tater hat sich
insbesondere zu verpflichten, zugunsten der Allgemeinheit
eine zwar nur symbolische, gleichwohl aber der Schwere seiner
Tat sowie seiner personlichen Situation irgendwie angemes-
sene Wiedergutmachungsleistung zu erbringen, etwa in Gestalt
von unentgeltlicher Arbeit in einem Spital, einem Alters- oder
Gebrechlichenheim. Sodann hat er soweit als moglich den an-
gerichteten Schaden zu ersetzen. Grosser Wert wird darauf ge-
legt, dass im Verlauf der Planung eine Versohnung zwischen
Tater und Opfer zustande kommt. In vielen Fallen muss sich
der Tater verpflichten, die Miihen einer therapeutischen Be-
handlung auf sich zu nehmen. Oft wird der Klient den Verzicht
auf Alkohol oder die Meidung gewisser Kontakte versprechen
miissen. Auch gehort es zu den Obliegenheiten des Planers,
soweit notig eine Schuldensanierung durchzufiihren. Im wei-
tern hat er sich um die Berufs-, Arbeits-, Ausbildungs-, Wohn-
und Familienverhiltnisse zu kimmern und in Problemsituatio-
nen nach moglichst sinnvollen Losungen zu suchen. Ebenso
grosse Sorgfalt ist der Therapiefrage zuzuwenden. Nicht nur
gilt es die Therapiebedirftigkeit abzuklaren, im Bedarfsfall ist
auch die Planung und Finanzierung der geeigneten Therapie an
die Hand zu nehmen. Schliesslich ist 6fters auch ein geeigneter
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Verteidiger zu beschaffen, der bereit ist, den Fall ohne Honorar
zu ubernehmen.

Ist der Rehabilitationsplan unter moglichst aktiver Mitwir-
kung des Klienten aufgestellt und von diesem unterschrieben,
wird er dem urteilenden Gericht oder der fiir die vorzeitige
Entlassung zustindigen Behorde vorgelegt und in angemesse-
ner Weise zur Berticksichtigung empfohlen.

Betreuung auf Vertrauensbasis

Nicht weniger wichtig als die Planung der Rehabilitation ist
die Bemiihung um die Einhaltung des vereinbarten Planes
durch den Klienten, was voraussetzt, dass ein moglichst enger
Kontakt weiterhin bestehenbleibt. Erfahrungsgemiiss ist es fiir
private Helfer im allgemeinen leichter, mit dem Klienten ein
Vertrauensverhéltnis herzustellen und aufrechtzuerhalten, als
dies gegeniiber den Funktioniren der staatlichen Schutzauf-
sicht der Fall ist. Diese haben wegen ihrer staatlichen Stellung
oft gegen erhebliche Vorurteile und entsprechendes Miss-
trauen ihrer Schiitzlinge anzukdmpfen. Ob es aber gelingt, eine
wirklich tragfahige und dauerhafte Vertrauensbasis zu schaf-
fen, hdngt in entscheidender Weise davon ab, ob und inwieweit
die Aufgabe der Rehabilitationsplanung als Bestandteil eines
intensiven Betreuungsverhaltnisses verstanden wird. Die per-
sonliche Betreuung muss folglich im Grunde schon bei der er-
sten Kontaktnahme zu spielen beginnen. Der Klient muss von
allem Anfang an die Uberzeugung gewinnen, dass er im Planer
einen vorurteilslosen, verstandnisvollen und einsatzbereiten
Partner und Helfer findet, dem er sich ohne jegliches Risiko
anvertrauen darf.

Mit dieser Betonung des Betreuungsgedankens trifft sich der
Aufgabenbereich des Zentrums mit der Institution der soge-
nannten «durchgehenden», das heisst schon im Stadium der
Strafuntersuchung, also nicht erst bei der mit der probeweisen
Entlassung beginnenden Betreuung, wie sie vor allem vom So-
zialdienst des Kantons Ziirich schon seit einigen Jahren mit be-
achtlichem Erfolg betrieben wird. Auch im Kanton St.Gallen
arbeitet eine Kommission an der Planung der Durchgehenden
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die Tat umsetzen miissen. Wie in Ziirich, so wird auch in
St.Gallen die durchgehende Betreuung nicht ohne private Be-
treuer auskommen konnen. Das St.Galler Rehabilitationszen-
trum wird dazu berufen sein, einen Teil der zu betreuenden Un-
tersuchungshiftlinge zu iibernehmen, eben jene, die fur die
Rehabilitationsplanung in Frage kommen. Das Zentrum be-
trachtet es denn auch mit als eine (sogar in den Statuten veran-
kerte) Aufgabe, die Institution der durchgehenden Betreuung,
soweit es in seinen Moglichkeiten liegt, zu fordern und zu pro-
pagieren.

Wie schon verschiedentlich erwahnt, bemiiht sich das Zen-
trum aber nicht nur um die in der Strafuntersuchung befindli-
chen Delinquenten. Auch die Strafgefangenen, bei denen die
vorzeitige Entlassung auf irgendwelche Schwierigkeiten stosst,
gehoren zu seiner Klientschaft. Dem heutigen Strafvollzug ist
im Sinne einer schwerwiegenden Kritik vorzuwerfen, dass die
Entlassungsvorbereitung, von gewissen Ausnahmen abgese-
hen, immer noch viel zuwenig ernst genommen wird, was aller-
dings zum Teil mit der ungeniigenden Dotierung an hiefur ge-
eignetem Personal zusammenhéngt. Die Riickfallkriminalitét
konnte um einiges vermindert werden, wenn in dieser Richtung
mehr geschihe. Der Verein will auch in dieser Richtung einen
wesentlichen Beitrag leisten und vor allem den besonders riick-
fallgefihrdeten Insassen eine moglichst sorgfiltige Entlas-
sungsvorbereitung und eine moglichst intensive Betreuung
wihrend und nach der Probezeit zukommen lassen. Dabei kann
sie mit weit besseren Erfolgsaussichten rechnen, weil aufgrund
des vorhandenen Vertrauensverhéltnisses die Klienten viel
eher geneigt sind, nach der Entlassung eine Intensivbetreuung
anzunehmen, ja diese vielfach sogar wiinschen, wihrend die
staatliche Schutzaufsicht, wie die Erfahrung immer wieder von
neuem zeigt, sehr hiufig mit erheblichen Widerstanden rech-
nen muss. Als weiterer Vorteil kommt hinzu, dass auf dieser
privaten Basis in vielen Féllen auch iiber die Probezeit hinaus
der Kontakt mit dem Klienten weiterbesteht und somit auf vol-
lig freiwilliger Basis eine zusidtzliche Nachbetreuung moglich
wird, was bei der staatlichen Schutzaufsicht praktisch kaum in
Betracht fallt.
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Grosse Zahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern benotigt

Es liegt auf der Hand, dass das Tétigkeitsfeld des Planungs-
zentrums ausserordentlich personalintensiv ist. Allein schon
aus Kostengriinden ist der Verein auf eine grossere Zahl geeig-
neter ehrenamtlicher Mitarbeiter angewiesen, die bereit sind,
aufgrund entsprechender Instruktionen nicht nur als Planer,
sondern auch als Betreuer einzelne Fille zu {iibernehmen. Die
Hauptlast der Rehabilitationsarbeit ruht jedoch auf einem
Team von voll- und nebenamtlichen Mitarbeitern. Fiir die An-
fangsphase sind vier vollamtliche und etwa zwei halbamtliche
Mitarbeiter vorgesehen, worunter ein Sozialarbeiter, ein Kri-
minologe und ein Jurist, die vor allem Spezialaufgaben zu
tibernehmen haben. Der Kriminologe zum Beispiel hat sich
insbesondere mit der wissenschaftlichen Auswertung der Re-
habilitationsarbeit zu befassen, woraus, namentlich fiir die Ver-
brechensprophylaxe, aussergewthnlich interessantes Informa-
tionsmaterial resultieren wird. Einem Teil dieser Teammitglie-
der obliegt auch die Auswahl, Instruktion und Betreuung der
sukzessive einzustellenden ehrenamtlichen Mitarteiter.

In den ersten Monaten nach der Zentrumsgriindung haben
die Teammitglieder neben der bereits laufenden Planungs- und
Betreuungsarbeit zuhanden des Vorstandes ein detailliertes
Organisations- und Arbeitskonzept ausgearbeitet, an welcher
Aufgabe auch die andern Mitglieder der Arbeitsgruppe betei-
ligt waren. Die hiefiir notigen Arbeitssitzungen standen unter
der Kontrolle eines Supervisors, was der Arbeitsgruppe fiir
Strafreform die Moglichkeit bot, die neue grosse Aufgabe und
die neuen Mitarbeiter organisch in die bestehende, an sich
schon auf ein reichbefrachtetes, vielseitiges Programm ausge-
richtete Organisation zu integrieren und damit eine moglichst
fruchtbare Gemeinschaftsarbeit sicherzustellen.

In Anbetracht des grossen Zeit- und Spesenaufwandes, den
jeder einzelne Rehabilitationsfall beansprucht, wird der terri-
toriale Tatigkeitsbereich, der zwar grundsétzlich raumlich un-
beschrinkt ist (unsere ersten Klienten rekrutierten sich nicht
nur aus den Kantonen St.Gallen, Thurgau und Appenzell
A.Rh., sondern ebenso aus den Kantonen Bern, Ziirich und
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weniger ausschliesslich auf das Gebiet der engeren Ostschweiz
beschrankt werden miissen. Es ist aber anzunehmen und auch
zu hoffen, dass sich mit der Zeit aufgrund der Pionierarbeit des
St.Galler Zentrums auch in andern Regionen der Schweiz,
ebenso im Ausland derartige Organisationen bilden werden, da
moglichst vielen Delinquenten die Chance geboten werden
sollte, auf eine auch dem Allgemeininteresse entsprechende
Weise aus ihren Schwierigkeiten herauszukommen. Auch wire
es wiinschbar, dass solche weiteren Zentren von einem in der
breiten Offentlichkeit verankerten Verein getragen werden
konnten. Hinter der Zielsetzung des St.Galler Zentrums steht
die Hoffnung, dass es auf diesem Wege gelingen moge, die Ge-
sellschaft in einem wesentlich vermehrten Masse in eine unmit-
telbare und damit um so fruchtbarere Auseinandersetzung mit
der Kriminalitat, ihren Ursachen und Folgen einzubeziehen
und fiir ein starkeres Engagement zugunsten einer sinnvolleren
und aussichtsreicheren Verbrechensbekampfung zu gewinnen.
Das sollte um so eher moglich sein, als sich die Tétigkeit des
Zentrums in verschiedener Hinsicht letzten Endes auch zum
Vorteil des Steuerzahlers auswirken wird. Nicht zuletzt auch
aus diesem Grunde darf wohl damit gerechnet werden, dass
dem neuen Verein fiir seine im Dienste der Allgemeinheit ste-
hende Arbeit aus einem weiten Kreise von Quellen auch die
notige finanzielle Unterstiitzung zufliessen wird.

Eduard Naegeli

96




	Das St. Galler Zentrum für Rehabilitationsplanung

